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HISCHER GEWERBEVEREIN 

INTERESSENSVERTRETUNG FÜR INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL UND FREIE BERUFE 
1010 WIEN, ESCHENBACHGASSE 11 TEL. 5873633 SERIE, FS 134730 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner Rir
i ~e!rifTI ·GE~iEi\IT\A GEF-

1017 Wien Zr. _._._ ........... f7 ." -G2/9:!.ilii n,1989-09-25 

I Datum: 26. $E P .1989 

i Verteilt..!.~P. 1989 _.- ._-- .,-

Betrifft: Bundesgesetz über die Er~ichtung, Ver-
waltung und Beaufsichtigung von Pensionskassen 

Sehr geehrte Herren! 

Über Aufforderung des Bundesministerium für Finanzen über­
mitteln w" in der Anlage 25 Exemplare unserer Stellung­
nahme zu ob "gern Gesetz. 

Mit vo z"g icher Hochachtung 
ÖSTERR I H eHER GEWERBEVEREIN 

Beilagen 
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L>~ ÖSTERREICHISCHER GEWERBEVEREIN 

INTERESSENSVERTRETUNG FÜR INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL UND FREIE BERUFE 
1010 WIEN, ESCHENBACHGASSE 11 TEL. 5873633 SERIE, FS 134730 

An da-s 
Bundesmin.f.Finanzen 
Herrn Dr. FRÖLICHSTHAL 

Himmelpfortgasse 4-8 
lOIS ~-'1ien -';:'2n, 1989 09 

.=!:. ·Jez/Hf . ..,.-
.\,'-, 

3etriff-::': 3U:~desqesetz .i.iber die Erric~tung, Ver-
waltung Und BeaUIsichtlqunq ,von ?ensionskassen ••.• 

Sehr geehrcer Herr Doktor! 

;. Al·l ge~ines 

Ger bereits anläßlich der Steuerreform 1988 begonnene W~, die mit erheolichen 

Finanzierungsproblemen belastete staatliche Pens;onsvorsorge durch Priva'tln,ti­

ative zu ergänzen bzw. zuentlasten~ ist naturgemäß grundsätzlich zu unterS'tüt­
~~n. Die Irt:slall ierullg ueLrieulid!!:H" unO ülJervet.r!'::lJl idH~r Perr::;iun::;k.o:s:sell 

~röffnet im gleichen Maße Chancen una Risken une steilt demgernaß eine legisti-

scr.e ~cßnarme von besonae r ervoikswirtschaft1icter 3edeutüng dar. 

Zum Inhalt ces Entwurfes 

d) Erfordernis bestfrrmter Minaestgrdßen, Verwaltungskosten 

Oer Entwurf verlangt für betriebliche Pensionskassen die Rechtsform ~'~er 
~~~ien9c~el 15~~oft ~nd clami~ ein Eigenkapit~l van minde~te"s eine~ M4111~n; ~~~-

.i~er'hinaus darf die Konzession gern. § 7 Z. 3 nur erteilt tIerden. 'Henn die ?~n-
3"cnskass2 f~r einen Kreis von mindestens 1000 Anwartschafts- und Lei5tuncs~e-

-Q ~~(to ?e~s10nska3s~~ 1ur an Konzernsoitzen oder in Ub~rbetrleDlicner 
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Bereichen errichtet werden können. Entsprechende MindestgröSen sind auen für 
Risikogemeinschaften und getrennte Rechnungskreise vorgesehen. 

Durch die ZYl;anwnenfal;l;un9 it'\ relativ gro8on rinhaitan wird 2w~r rlQn r,:r"nti~;it7Fm 

der Risikoverteilung im ~ersicherungsgeschäft Rechnung getragen, es muß jedoch 

befürchtet werden, daS die Verwaltungskosten zu deut1ichen Einbußen in der 

Rentabilität für die Versicherungsnenmer führen. Durch die grundsätzlich zu 
begrüßenden Kontrolleinrichtungen (Versicherungsrnathematische Gutachter, Aktuar. 
StaatSkommissar, WirtschaftsprUfer, Aufsichtsrat, etc.) wird der Anteil der 

VerwaltungsKosten weiter erhöht. 

Positiv zu beurteiien sind die an mehreren Stellen des Entwurfes erkennoaren 

Tendenzen zur Sparsamkeit (§ 24 (7) für Aufs;chtsratsmitglieder; § 34 (4) be­
~~eifend den PensionsKasse~De;rat). 

Es wäre zu prüfen, Ob sich nicht gerade das beitragsbezogene Versicherungsmoaeil 
im Zusa~nhang mlt RückdecKungsversicherungen in ~orm von Erlebensversicne­
,...·Jngen fij,.. Arbeitn,=,h~~r ,;,~n :<1~in- und Mitteluntpr'1ehmen besser rechnet als die 

Es sollte durchaus möglich sein, jedem Unternehmen unabhängig von der 
3etrieDsgrdBe bzw. der Anzanl der beschäftigten Dienstnehmer die Einrich-
tung e;nQr PensionsKasse zu GestnT,t~n- Allfäl1igp. Vprwaltung5Kosten dürften von 

diesem Unternenmen aem getrennt '1erwaiteten Vermögen der Pensionskassen nicht 

ange 1 astet ',.,erden~ eine Si cherung aer angesamme J ten Vermögenswerte könnte durch 
Vinkulierungen der RückdeckungsversicherungsansorUche erreicht werden; die 
übertraIJunIJ l1er I=''''',I/()rn~n!=>n ~n~nr(J,-np ~lJf andere Pensi onskdss~1I wein:! 

~~croolematlsch; ebenso kjn~te eine gUnstige Verzinsung des bereits entstandenen 

Zahlunge~ vor aem ?~~siorsan~ri~t ~es Dienstn~rrne~s vereinD~r~ wcracn. 

b) 6ewertuncsreaeln 
-< 

§ ~u des Entwurfes S1:e 11 tin Atr",enaung vom 01 sher geforderten Yurs i \.:11 t.:>IJr" j tt-
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zip bezüg1ich der Bewertung der Aktiva auf Tageswerte zum tiilanzst1chtag dO. 

Obwohl dadurch die Ansammlung stl11er ~eseryen und die Verzerrung von VeranTa­

gungserfolgen weitgenend verhindert werden Kann. Käme es aufgrund dieser 

Regelungen andererseits zum Ausweis noch nicht realisierter Gewinne. deren Zu­

ordnung zum laufencen Geschäftsergebnis insbesondere im Falle überhöhter 

Tagenswerte zum 8i1anzstichtag äuBert oroblemat1sch erscheint. Die im § 21 des 

Entwurfes vorgesene1e SchwankungsrücKstellung vermag das Problem des Ausweises 

noch nicht realisie~ter Gewinne in der vorgesenenen Form nicht zu entschärfen, 

da oie Veranlagungs~rfolge nur mit den Gescnäftsolänen und nicht mit den über 
die Anschaffungskos:en hinausgenenaen ausgewlesenen werterhöhungen ve~glichen 
weraen. 

c) Maßnahmen zur fer~öoenssiEherun9 

Die Festsetzung eines M;ndest~etrages für das aufzubringenoe Eigenkapital ist 
ZUffilnoeSt für die überDetrleolicnen ?ensionsxassen Degrü6enswert. 

Dem indirekten Zwang zur Erzielung eines Veranlagungserfolges gern. § 2 (3) ist 

grundsätzlich zuzustimmen. wenngleicn die riähe von 2 % (offensichtlich ausgenend 
Y0m~~ominQ16etrQg; nicht ainmal di~ Gcldcntwcrt~nq abdeCKen wirci. ~s ~~r~ aaner 

Abhängigkeit von aer G€ldmarKtentwiCklung festzusetzen. 

Positiv an de~ Bewertungsregein des § 20 ist die Auswirkung auf das 

E~genkaoitajerfo~cer~is. ca elne Unterbewertung ces Pens;onskassenvermogens eine 
niedrigere ~igcnKapi~alerToraernis zu ~olge hätte. 

Jl:!dl:!f1f <11 h wdn: dflyt.:~i cht~ des Mitbesti r:rnungsrecntes der Arbe; tnenmer di e forde­

rung aufzustelle". ~aß die versicherten Personen, vor allem in Jberbetrieblichen 

;enslonskassen. ~cer ~as RisikoausmaB der Ver!nlagung zu entscheiden haben. 

?ersonen. 
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Unbedingt zu fordern waren spezielle strafrechtliche Bestimmungen oetreffend die 

Veruntreuung am Yenmögen von Pensionskassen. Dabei sollte gegenüber dem 

allgemeinen Strafrecht eine erhöhte Sorgfaltspflicht sowie ein höherer 

Strafrahmen angestrebt weroen. 

Das Verbot des § 42 ist zu eng gefaSt (Verwandte, Gesellschaftsbeteiligungen 
oder SQnS~ige Umgenungsmbglichkeiten bleiben unoerücksichtigt). 

dJ ~rtschaftsjahr 

§ 30, wonach das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmen muß, wird den 

~it der w;rtschaftsprüfung betrauten PersonenKre;s vor weitere organisatorische 
Schwierigkeiten ste11en. ESl'fare im Gegenteil eine vermehrte Inanspruchnanme der 

.~glichkeit aoweicnenaer \'firtscnaitsjahre uber :Jen Kreis der Pensionskassen 
hinaus allgemein zu fördern, um eine gie;chmaßige ?rüfungstatigkeit für die 
3erufsgruppen der oeeideten wirtschaftsprufer uno Steueroerater währeno aes 
ges~~en Kalenderjanres zu erreicnen • 

. ~-:;:; , ., _ ... 
eJ j~elTrT3~ ;sr~c:r~ .. ~f" .J~~ :"'~~_,:...;) .: ·.(: .. r:~r·~·,,::.c.·; 

-,";, 

Jieses im § 39 des Entwurfes verankerte Recht wird zwar in der Praxis selten in 
.';n:>ün .. ~h 9~flommen wel'üen >.;onnen, ::sollte jedo1;h gi:in~Hch entfal1en. Im ru11 dC3 

§ 39 wäre eF1e Übertragung ces Vernögens auf andere ?ensi onskassen zu fordern. 

~it freundlichen Grüßen 
ÖSTERREICHISCHER GEWERBEVEREIN 

!Jr.Rudolf OEZELT) 
Generalsekretär 
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